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Aspekte der Endlagerung
radioaktiver Abfälle im Rahmen
des Ein-Endlager-Konzeptes

D. Appel, J. Kreusch und W. Neumann, Hannover

In der Bundesrepublik Deutschland
besteht Konsens, alle radioaktiven Abfäl-
le in tiefen geologischen Formationen
endzulagern. Dies ist an einem Standort
(Ein-Endlager-Konzept) oder an mehreren
Standorten (Mehr-Endlager-Konzept)
möglich. Welches Konzept bevorzugt
wird, hat sich in der Vergangenheit wie-
derholt geändert. Seit 1998 ist das
Ein-Endlager-Konzept im Rahmen der
angestrebten Beendigung der Atomener-
gienutzung entsorgungspolitisches Ziel
der Bundesregierung.

Aus ethischer Sicht kommt bei
der Endlagerung der Langzeitsicherheit
höchste Priorität zu. Daher müssen die in
diesem Sinne bestmögliche Endlage-
rungsoption und der dafür – nach den
Regeln des Verfahrens – bestmögliche
Endlagerstandort identifiziert werden.
Dies sind wesentliche Voraussetzungen
für eine gegenüber heutigen und künfti-
gen Generationen gerechte Lösung des
Entsorgungsproblems. Bei Umsetzung
im Rahmen eines fairen Entscheidungs-
prozesses ist das Ein-Endlager-Konzept
gleichsam die Konsequenz dieser ethi-
schen Prinzipien.

Dem Ein-Endlager-Konzept stehen
nach derzeitiger Kenntnis keine sicher-
heitsrelevanten Gründe entgegen. Das
gilt insbesondere im Hinblick auf mögli-
che Auswirkungen der Wärme- und Gas-
entwicklung bestimmter Abfallarten auf
die Funktionstüchtigkeit der geologi-
schen Barrieren sowie mögliche chemi-
sche Wechselwirkungen zwischen ver-
schiedenen Abfällen. Ihnen ist durch aus-
reichenden Abstand zwischen solchen
Abfällen im Endlager zu begegnen.

Entsorgungskonzeptionell können
mit dem Ein-Endlager-Konzept die End-
lagerkapazität und der Zeitraum für die
Einlagerung der Abfälle aus der Atom-
energienutzung optimiert werden. Bei
zügiger Durchführung des Standortaus-
wahlverfahrens stünde das Endlager zeit-
gerecht für die Einlagerung bestrahlter
Brennelemente und hochradioaktiver Ab-
fälle sowie der in Zukunft anfallenden
mittel- und schwachradioaktiven Abfälle
zur Verfügung.

I Einleitung

Seitdem die Bundesregierung erklärt
hat, dass für die Endlagerung der in der
Bundesrepublik Deutschland anfallenden ra-
dioaktiven Abfälle ein Endlager ausreichend
und dafür eine neue Standortsuche durchzu-
führen sei, wird eine heftige Diskussion über
Vor- und Nachteile dieses so genannten
Ein-Endlager-Konzeptes geführt. In dieser
Diskussion, insbesondere beim Vergleich
des Ein-Endlager-Konzeptes mit der Endla-
gerung verschiedener Abfallarten in ver-
schiedenen Endlagern (Mehr-Endlager-Kon-
zept), werden nicht selten konzeptionelle
Argumente mit Argumenten vermischt, die
sich aus bestimmten Erwartungen, z. B. zum
künftigen Umgang mit den Standorten Gor-
leben und Konrad, speisen. Individuelle oder
gruppenspezifische Interessen sind zwar bei
der Entscheidungsfindung abwägend zu be-
rücksichtigen, die Entscheidung über das
umzusetzende Endlagerkonzept muss aber
in erster Linie auf übergeordneten sicher-
heitsbezogenen und entsorgungskonzeptio-
nellen Überlegungen beruhen.

Eine entsprechende systematische und
umfassende öffentliche Auseinandersetzung
mit den Vor- und Nachteilen beider Konzep-
te als Grundlage dieser Entscheidung steht
aus. Die nachfolgende Diskussion einiger
ausgewählter Aspekte von Ein-Endlager- und
Mehr-Endlager-Konzept kann diese Lücke
nicht schließen, soll aber den Blick auf einige
sicherheitsbezogene und entsorgungskonzep-
tionelle Kernfragen der Konzept-Entschei-
dung lenken. Sie ist dementsprechend auf
die ethischen Grundlagen der Endlagerung
und ihre sicherheitsbezogenen Konsequen-
zen für das Endlager-Konzept sowie entsor-
gungsstrategische Aspekte konzentriert.

Den nachfolgenden Ausführungen lie-
gen folgende Vorstellungen zum Ein-Endla-
ger- und zum Mehr-Endlager-Konzept zu-
grunde:

Beim Mehr-Endlagerkonzept werden
sich die Endlager an geographisch verschie-

denen Standorten in wahrscheinlich unter-
schiedlichen Wirtsgesteinen befinden. Jedes
Endlager benötigt mindestens zwei Schäch-
te. Das wichtigste konzeptionelle Merkmal
eines Mehr-Endlager-Konzeptes ist die Art
der Aufteilung der radioaktiven Abfallarten
auf die Endlager.

Das Endlager gemäß Ein-Endla-
ger-Konzept wird in nur einem Gesteinskör-
per (bzw. mehreren Gesteinskörpern mit
ähnlichen Barriereeigenschaften) errichtet.
Voraussichtlich werden radioaktive Abfälle
mit unterschiedlichen chemischen und/oder
physikalischen Eigenschaften getrennt von-
einander eingelagert werden. Die genaue
Ausgestaltung des Endlagers, z. B. hinsicht-
lich der räumlichen Anordnung und Tren-
nung der Einlagerungsbereiche und der An-
zahl und Lage der Schächte, setzt detaillierte
Standortkenntnis voraus.

II Konzeptentwicklung im

Rückblick

In der Bundesrepublik Deutschland fal-
len durch die Nutzung der Atomenergie zur
Stromproduktion sowie in Forschung, Medi-
zin und Industrie radioaktive Abfälle an. Es
besteht Konsens, alle Abfälle durch Endlage-
rung in tiefen geologischen Formationen zu
entsorgen. Das Endlagerkonzept muss darauf
gerichtet sein, die gesamte Menge des Ab-
falls unterzubringen und die Radionuklide
über einen langen Zeitraum so sicher wie
möglich von der Biosphäre zu isolieren.

Die ersten Überlegungen zur Endlage-
rung radioaktiver Abfälle in der Bundesre-
publik Deutschland in den 1960er und 1970er
Jahren sahen vor, alle Arten radioaktiver Ab-
fälle in nur einem Endlager zu entsorgen, und
zwar in einem Salzstock. Das Endlager sollte
Teil eines so genannten Nuklearen Entsor-
gungszentrums sein [1]. Dieses integrierte
Entsorgungskonzept sollte am Standort Gor-
leben realisiert werden. Es hatte noch in der
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Vereinbarung der Regierungschefs von Bund
und Ländern zur Entsorgung der Kernkraft-
werke im Jahr 1979 Bestand [2].

Ab 1976 wurde parallel zu dem zur Be-
nennung des Standortes Gorleben führenden
Entscheidungsprozess das aus Rentabilitäts-
gründen von der Schließung bedrohte Eisen-
erzbergwerk Konrad in Salzgitter auf Initiati-
ve des Bergwerksbetreibers (ohne Standort-
auswahlverfahren) auf seine Eignung für die
Endlagerung unwesentlich Wärme entwi-
ckelnder (schwach- und mittelradioaktiver)
Abfälle geprüft. Nach positivem Ergebnis
wurde die Schachtanlage Konrad Bestandteil
des bundesdeutschen Entsorgungskonzeptes
und das Planfeststellungsverfahren dafür ein-
geleitet. Dadurch wurde aus dem Ein-Endla-
ger-Konzept ein Zwei-Endlager-Konzept.

Mit dem Beitritt der Deutschen Demo-
kratischen Republik zur Bundesrepublik
Deutschland stand ab 1990 zeitweilig das
Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben
(ERAM) zur Verfügung. Dort sind radioakti-
ve Abfälle mit geringen Gehalten an Al-
pha-Strahlern endgelagert worden. Es sollte
bis zur Inbetriebnahme von Konrad betrie-
ben werden. 1998 wurde die Abfalleinlage-
rung jedoch auf Grund von Standsicherheits-
problemen beendet.

Nicht zuletzt als Folge der öffentlichen
Auseinandersetzungen um die Standorte Gor-
leben und Konrad wurde in der ersten Hälfte
der 1990er Jahre von verschiedenen Akteu-
ren die Rückkehr zum Ein-Endlager-Konzept
vorgeschlagen bzw. erwogen. Hierzu gehör-
ten die Niedersächsische Landesregierung
[3], die Energieversorgungsunternehmen [4]
und - im Rahmen von so genannten Konsens-
verhandlungen – die damalige Bundesregie-
rung [5]. Als Gründe wurden beispielsweise
die begrenzte Dauer der Atomenergienut-
zung, die rückläufige Menge der endzula-
gernden radioaktiven Abfälle und Kostenein-
sparungen genannt. Seit 1998 ist es erklärtes
Ziel der Bundesregierung, alle Arten radioak-
tiver Abfälle in einem Endlager unterzubrin-
gen, das etwa im Jahr 2030 betriebsbereit
sein soll [6]. Wegen Zweifeln an der Eignung
Gorlebens muss dafür ein neuer Endlager-
standort ausgewählt werden. Das geplante
Endlager Konrad wird dadurch überflüssig.

III Ziele und Anforderungen bei

der Endlagerung

Sicherheit zuerst

Alle bis heute diskutierten bzw. verfolg-
ten Optionen für die Entsorgung radioaktiver
Abfälle dienen dem ethisch gebotenen Schutz
von Mensch und Umwelt vor den Auswir-
kungen der radioaktiven Strahlung. In den
meisten Ländern mit Atomenergienutzung
wurde von Anfang an die Endlagerung zu-
mindest der hochradioaktiven Abfälle in der

kontinentalen Erdkruste favorisiert, um sie
auf Dauer zuverlässig von der Biosphäre zu
isolieren. In der Bundesrepublik Deutschland
wird darüber hinaus seit Beginn der Diskussi-
on über die Endlagerung radioaktiver Abfälle
in den 1960er Jahren die Variante verfolgt,
alle radioaktiven Abfälle in tiefen geologi-
schen Formationen endzulagern.

Über diese Strategie besteht angesichts
der dichten Besiedlung und der intensiven
Flächen- und Gewässernutzung in der Bun-
desrepublik Deutschland ein breiter Konsens.
Sie wird von vielen Menschen im Vergleich
mit allen bis heute diskutierten und in abseh-
barer Zeit auch umsetzbaren Entsorgungs-
bzw. Endlagerungsoptionen als die sicherste
angesehen. Dabei sind gewisse Nachteile der
Endlagerung in tiefen geologischen Forma-
tionen unbestritten. Sie hängen mit der Unzu-
gänglichkeit eines verschlossenen Endlagers
und Problemen beim Nachweis der langzeiti-
gen Funktionstüchtigkeit der geologischen
Barrieren eines Endlagersystems zusammen.
Die Vorteile sind aber größer und die Bewer-
tungsunsicherheiten geringer als bei anderen
Entsorgungsoptionen [7].

In dieser sicherheitsbezogenen Ein-
schätzung der Endlagerung aller Arten radio-
aktiver Abfälle in tiefen geologischen Forma-
tionen kommt die große Bedeutung zum
Ausdruck, die der Sicherheit in Deutschland
gegenüber anderen Beurteilungsaspekten bei-
gemessen wurde und wird: Das Prinzip „Si-
cherheit zuerst“ ist ein Grundgedanke des
Entsorgungskonzeptes der Bundesregierung
[8]. Danach ist bei der Entsorgung das best-
mögliche Sicherheitsniveau anzustreben.
„Bestmöglich“ bezeichnet dabei diejenige
Entsorgungsoption, die sich unter Vorrang
der Sicherheit im Rahmen eines sorgfältigen
Abwägungsprozesses als beste erweist.

Die Umsetzung dieses Primats der Si-
cherheit setzt die klare Definition des mit ei-
ner Entsorgungsoption angestrebten Sicher-
heitsniveaus und seine strikte Verfolgung
durch alle Phasen des Entscheidungsprozes-
ses bis hin zu einem betriebsbereiten Endla-
ger voraus. In diesem Sinne wird derzeit
vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS)
eine Sicherheitsphilosophie für die Endlage-
rung entwickelt [9], die das ethische Dach
für das technisch-wissenschaftliche Vorge-
hen bei der Endlagerung bilden soll.

Gerechte Lösung für heutige und

künftige Generationen!

An die Umsetzung von Entsorgungsplä-
nen knüpfen sich im Hinblick auf das erfor-
derliche Sicherheitsniveau sowie die mit der
Umsetzung der Entsorgungsoption verbunde-
nen möglichen Vor- und Nachteile auch indi-
viduelle und gruppenbezogene Erwartungen
und Anforderungen. Sie haben ihre Ursache
in unterschiedlichen Wertvorstellungen und
Interessen und müssen im Rahmen eines ab-
wägenden Entscheidungsprozesses berück-

sichtigt werden, dürfen aber die Entschei-
dung nicht dominieren. Dem übergeordneten
Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft und den
berechtigten Forderungen Einzelner oder von
Gruppen, insbesondere nach Vermeidung un-
billiger Belastungen, kann nur im Rahmen ei-
ner gerechten bzw. als gerecht empfundenen
Lösung Rechnung getragen werden.

Diese Forderung ergibt sich aus der Ein-
sicht, dass Menschen, die mit Errichtung, Be-
trieb und langzeitiger Existenz eines Endla-
gers verbundenen realen oder möglichen Be-
lastungen im Sinne eines Dienstes für die Ge-
sellschaft nur unter bestimmten Bedingungen
zugemutet werden darf. Insbesondere darf
der Entfaltungsspielraum von Menschen, die
von der Produktion der Abfälle keinen Nut-
zen haben, durch die Existenz der Abfälle,
die Notwendigkeit ihrer Entsorgung bzw. den
von den Abfällen ausgehenden Auswirkun-
gen überhaupt nicht, nur in unvermeidlichem
oder (soweit nicht vermeidbar) nur in nicht
unbilligem Maße beeinträchtigt werden. Das
setzt einerseits die konsequente Befolgung
des Verursacherprinzips voraus, andererseits
muss die letztlich getroffene Entscheidung
zwangsläufiges Ergebnis der Befolgung des
Prinzips „Sicherheit zuerst“ sein und somit
hinsichtlich der Sicherheit die „bestmögli-
che“ Option darstellen. Bei der Endlagerung
radioaktiver Abfälle schlägt sich dieses Prin-
zip insbesondere in der Suche nach dem hin-
sichtlich der Langzeitsicherheit „bestmögli-
chen“ Endlagerstandort nieder [10]. Die Su-
che nach dem - gemäß den Verfahrensregeln
- bestmöglichen Standort hat also ihre Wur-
zeln im Gerechtigkeitsgebot.

Für künftige Generationen kann es kei-
ne gerechte Lösung geben; denn sie sind
dem Risiko einer durch sie nicht zu verant-
wortenden Strahlenbelastung ausgesetzt. Zu-
mindest muss daher im Sinne des Verursa-
cherprinzips verhindert werden, dass künfti-
ge Generationen in unbilliger Weise mit den
radioaktiven Abfällen und deren Entsorgung
belastet werden. In diese Richtung zielt die
Bundesregierung mit ihrer Absicht, etwa im
Jahr 2030 in Deutschland ein betriebsberei-
tes Endlager zu haben [6].

Qualität des Entscheidungsprozesses

Nach dem internationalen Stand von
Wissenschaft und Technik ist die Umset-
zung einer gerechten Entsorgungslösung an
die Einhaltung konkreter Anforderungen
nicht nur an die gewählte Entsorgungsop-
tion, sondern auch an die Qualität des zu-
grunde liegenden Entscheidungsprozesses
gebunden [10 - 13]. Diese Anforderungen
ergeben sich nicht zuletzt aus den internatio-
nal vorliegenden Erfahrungen bei der Ent-
sorgung radioaktiver Abfälle und werden in
einer Reihe von Ländern bereits umgesetzt.
Hohen Stellenwert hat insbesondere die Fair-
ness des Verfahrens. Sie ergibt sich u. a. aus
der Einhaltung folgender Anforderungen:
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– Die betroffenen Menschen und andere re-
levante Gruppen der Gesellschaft müssen an
der Entscheidung für die Entsorgungsoption
beteiligt werden. Ihre Bedürfnisse und spe-
zifischen Interessen müssen in angemesse-
ner Weise in die Entscheidung einfließen.
– Der Entscheidungsprozess, z. B. das Aus-
wahlverfahren für einen Endlagerstandort,
muss transparent, ergebnisoffen und verläss-
lich sein, auf Basis klarer Regeln durchge-
führt werden und Korrekturen erlauben.

In Deutschland stößt die Umsetzung die-
ser Anforderungen bei einigen Interessen-
gruppen auf Vorbehalte, obwohl ihre Ein-
haltung zur Legitimierung des Entschei-
dungsprozesses und seines Ergebnisses und
damit letztlich zur konfliktärmeren Bereit-
stellung eines Endlagers beitragen könnte.
Mit dem Vorschlag des Arbeitskreis Aus-
wahlverfahren Endlagerstandorte (AkEnd)
für die Standortauswahl [10] liegt zudem ein
an diesen Anforderungen ausgerichtetes Ver-
fahren vor. Zusammenfassend erweist sich
damit das Ein-Endlager-Konzept aus ethi-
scher Sicht sogar als „natürliche“ Konse-
quenz des Primats der Sicherheit, der Forde-
rung nach einer gerechten Entsorgungslösung
einschließlich Suche nach dem relativ besten
Endlagerstandort in einem fairen Verfahren.

Missachtung des Verursacherprinzips

bei Verfolgung des

Ein-Endlager-Konzeptes?

Im Zusammenhang mit der vom Bun-
desumweltministerium (BMU) angekündigten
Suche nach einem neuen Endlagerstandort
wird die Meinung vertreten, dass die Umset-
zung des Standortauswahlverfahrens und die
Errichtung des Endlagers länger dauern wer-
den als von der Bundesregierung veran-
schlagt. Damit würde die Entsorgung der Ab-
fälle in ungerechtfertigter Weise nachfolgen-
den Generationen aufgebürdet. Um dies zu
vermeiden, wäre auf die beiden Standorte
Gorleben und Konrad zurückzugreifen [14].

Ein solches Vorgehen stünde in klarem
Widerspruch zu den ethischen Prinzipien der
Endlagerung; denn die Festlegung der
Standorte Gorleben und Konrad hat zwei-
felsfrei nicht den Anforderungen an ein ge-
rechtes Verfahren entsprochen. Das gilt nicht
nur im Rückblick, sondern auch unter den
zum Zeitpunkt der jeweiligen Standortbenen-
nungen üblichen Verfahrensanforderungen:
Die unzureichende Verfahrenstransparenz
und die fehlende Nachvollziehbarkeit der re-
sultierenden Entscheidungen sind von An-
fang an bemängelt worden. Der Anforderung
„Sicherheit zuerst“ können die Standorte
mangels darauf ausgerichteten Auswahlver-
fahrens ohnehin nur zufällig entsprechen.

Andererseits hat es bei der Verabschie-
dung und Umsetzung des vom AkEnd entwi-
ckelten Auswahlverfahrens tatsächlich Ver-
zögerungen gegeben. Es ist aber nicht ange-
bracht, die Verabschiedung und Umsetzung

eines auf Sicherheit und Gerechtigkeit ge-
richteten und daher notwendigerweise zeit-
aufwendigen Auswahlverfahrens zur Ver-
schiebung der Problemlösung auf spätere Ge-
nerationen zu erklären - zumal die Ursachen
dieser Verzögerungen auch in der Weigerung
einiger Akteure liegen, an der Beratung des
AkEnd-Vorschlags teilzunehmen. Die sorg-
fältige und zielgerichtete Auswahl und Prü-
fung eines Endlagerstandortes entsprechend
den dafür gültigen Anforderungen dient viel-
mehr nicht nur der Sicherheit und der Akzep-
tanz, sondern ist auch ein Beitrag zur Gerech-
tigkeit gegenüber künftigen Generationen.

IV Welche Abfallarten in welche(s)

Endlager?

Die Aufteilung verschiedener Abfallar-
ten auf mehrere Endlager wäre insbesondere
dann geboten, wenn damit gegenüber ihrer
(getrennten) Lagerung in nur einem Endlager
überzeugende sicherheitsmäßige Vorteile
oder – bei übereinstimmendem Sicherheitsni-
veau – andere überzeugende Vorteile verbun-
den wären. Die Art und Weise der Abfallauf-
teilung stellt also ein wichtiges Merkmal von
Mehr-Endlager-Konzepten dar und ist für die
Diskussion Ein- oder Mehr-Endlager-Kon-
zept von unmittelbarer Bedeutung.

In der Bundesrepublik Deutschland
werden die radioaktiven Abfälle seit der
Einbeziehung der Schachtanlage Konrad in
das nationale Entsorgungskonzept in Wärme
entwickelnde und vernachlässigbar Wärme
entwickelnde radioaktive Abfälle unterteilt.
Letztere sind für das geplante Endlager Kon-
rad bestimmt. International ist demgegen-
über die Aufteilung verschiedener Abfallar-
ten nach den inventarabhängigen Gefähr-
dungszeiträumen üblich, indem zwischen
schwach- und mittelaktiven Abfällen mit
überwiegend kurzlebigen Radionukliden
(Halbwertszeit <30 Jahre) und Abfällen mit
langlebigen Radionukliden unterschieden
wird. Die zweite Gruppe setzt sich insbeson-
dere aus langlebigen mittelradioaktiven Ab-
fällen sowie den hochradioaktiven Abfällen
und bestrahlten Brennelementen zusammen.

Die Aufteilung der radioaktiven Abfäl-
le nach der Halbwertszeit ist unmittelbar
einleuchtend; denn mit diesem Ansatz ist
eine Reduzierung der funktionalen bzw. zeit-
lichen Anforderungen an die geologische
Barriere eines der benötigten Endlager ver-
bunden. Dadurch können das Abfallvolumen,
für das eine „anspruchsvolle“ Lösung gesucht
werden muss, reduziert und die Suche nach
einem geeigneten Standort erheblich erleich-
tert werden. Dies erleichtert möglicherweise
auch den Nachweis der Langzeitsicherheit.
Die grundsätzlichen sicherheitsmäßigen Vor-
teile des übergeordneten deutschen Sicher-
heitsprinzips, alle Arten radioaktiver Abfälle
in tiefen geologischen Formationen endzula-
gern, werden mit dieser Art der Abfallauftei-

lung nicht aufgehoben. Dieses Prinzip ist pro-
blemlos mit der Aufteilung der Abfälle nach
der Halbwertszeit der enthaltenen Radionu-
klide kombinierbar und auch im Rahmen des
Ein-Endlager-Konzeptes umsetzbar. Die Rea-
lisierbarkeit der Einlagerung aller radioakti-
ven Abfälle in einem Bergwerk ist nicht zu-
letzt durch Untersuchungen zum Konzept
Endlager Gorleben belegt [15].

Gegenüber dem international üblichen
Vorgehen stellt die in der Bundesrepublik
Deutschland praktizierte Art der Abfallauftei-
lung nach der Wärmeentwicklung einen Son-
derweg dar. Dieser Weg wurde nicht auf
Grund sicherheitstechnischer Überlegungen
eingeschlagen, sondern ergab sich aus der
letztlich ökonomisch bzw. beschäftigungspo-
litisch motivierten Einbeziehung der Schacht-
anlage Konrad in das Entsorgungskonzept (s.
II.). Er hat weder hinsichtlich des erforderli-
chen Isolationszeitraums für die Abfälle noch
hinsichtlich der materiellen Anforderungen
an die geologischen Barrieren eines Endla-
gers oder hinsichtlich der Probleme beim
Langzeitsicherheitsnachweis Vorteile ge-
bracht. Die Ergebnisse von Sicherheitsanaly-
sen für das geplante Endlager Konrad zeigen
vielmehr, dass unter den dafür getroffenen
Annahmen noch nach Zeiträumen, die auch
für hochradioaktive Abfälle charakteristisch
sind, beurteilungsrelevante Radionuklidkon-
zentrationen in der Biosphäre auftreten. Sie
haben die Planfeststellungsbehörde für die
Schachtanlage Konrad immerhin veranlasst,
die Einlagerungsmenge einiger in diesem
Sinne kritischer Radionuklide gegenüber den
beantragten Werten zu verringern.

V Mehr-Endlager-Konzept zur

Vermeidung kritischer

Abfallauswirkungen?

Unabhängig von der unter IV. diskutier-
ten Art der Aufteilung der radioaktiven Ab-
fälle auf mehrere Endlager, wäre die Umset-
zung eines Mehr-Endlager-Konzeptes dann
geboten, wenn sich aus bestimmten Abfallei-
genschaften oder abfallverursachten Prozes-
sen unterschiedliche, an einem Endlager-
standort nicht zugleich erfüllbare sicherheits-
relevante Anforderungen an das Wirtsgestein
ergeben würden. Sie beträfen die Nachbe-
triebsphase bzw. die Langzeitsicherheit des
Endlagers. In der aktuellen Konzept-Diskus-
sion wird insbesondere auf mögliche Proble-
me auf Grund der Wärmeentwicklung und
Gasbildung aus Abfällen sowie möglicher
kritischer Reaktionen zwischen Inhaltsstoffen
verschiedener Abfallarten verwiesen.

Wärmeentwicklung

Durch die Wärmentwicklung endgela-
gerter Abfälle darf das Isolationsvermögen
der geologischen Barrieren eines Endlager-
systems – etwa durch thermisch induzierte
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Spannungen oder andere Veränderungen der
Barriereeigenschaften (z. B. die mechani-
schen Eigenschaften von Tonstein) - nicht
beeinträchtigt werden. Das gilt entsprechend
auch im Hinblick auf mögliche indirekte
Folgen der Wärmeentwicklung, insbesonde-
re durch den Wärmeeintrag gesteigerte Gas-
entwicklung anderer Abfälle. Außerdem
müssen nachteilige wärmeinduzierte Aus-
wirkungen auf die nicht Wärme produzie-
renden Abfälle ausgeschlossen werden.

Hinsichtlich der direkten Auswirkungen
der Wärmentwicklung auf das Wirtsgestein
bzw. generell die geologischen Barrieren er-
geben sich die weitest reichenden Konse-
quenzen aus den hochradioaktiven Abfällen
und den abgebrannten Brennelementen. Die
aus deren Wärmeentwicklung resultierenden
Anforderungen an die geologischen Barrieren
werden nicht von allen grundsätzlich für die
Endlagerung in Frage kommenden bzw. ins
Auge gefassten Gesteinstypen bzw. Gesteins-
körpern in derselben Weise erfüllt, sodass in
unterschiedlichem Ausmaß Maßnahmen zur
Reduzierung der wärmeinduzierten Belastung
des Gebirges erforderlich sind. Sie können
etwa in der Verlängerung der Abklingzeit
Wärme produzierender Abfälle oder in der
Vergrößerung des Abstands zwischen den
wärmeproduzierenden Abfallgebinden beste-
hen. Indirekte Auswirkungen der Wärmeent-
wicklung können durch ausreichenden Ab-
stand zwischen den wärmeproduzierenden
Abfällen und beeinflussbaren anderen Abfäl-
len begegnet werden.

Die mit solchen Maßnahmen verbunde-
nen Konsequenzen sind bei der Ausgestal-
tung des Endlagerkonzeptes für den letztlich
ausgewählten Standort abwägend zu berück-
sichtigen. Aus der unterschiedlichen Wär-
meentwicklung von Abfällen ergibt sich aber
nicht die Notwendigkeit für die Endlagerung
in unterschiedlichen Gesteinstypen. Auch
sind keine nachteiligen Konsequenzen für die
Langzeitsicherheit eines Endlagers bei Um-
setzung des Ein-Endlager-Konzeptes zu er-
warten. Die Wärmeentwicklung von Abfällen
ist daher für die Entscheidung „Ein-Endla-
ger-Konzept oder Mehr-Endlager-Konzept?“
unbedeutend. Das gilt umso mehr, als die un-
ter Berücksichtigung der Wärmeentwicklung
ausgewählten Gesteinstypen oder Gesteins-
körper auch für die Endlagerung aller ande-
ren Abfallarten in Frage kommen.

Gasentwicklung

Sicherheitsbetrachtungen zu den mögli-
chen Auswirkungen der Gasentwicklung aus
endgelagerten Abfällen zeigen, dass es nach
Verschluss eines Endlagers in Formationen
mit geringer Durchlässigkeit gegenüber Ga-
sen und Wasser zum Aufbau hoher Gasdrü-
cke und als Folge davon zur Entstehung von
Rissen und Funktionsbeeinträchtigung der
geologischen Barriere kommen kann. Derzeit
werden zwar Prozesse diskutiert und unter-

sucht [16, 17], die möglicherweise auch bei
gering durchlässigen Gesteinskörpern zur
Vermeidung bzw. Reduzierung hoher Gas-
drücke im Endlager führen, doch sind beim
gegenwärtigen Kenntnisstand die Bildung
von Rissen im Wirtsgestein und die Beein-
trächtigung seiner hydraulischen Barrierewirk-
samkeit nicht grundsätzlich auszuschließen.
Hinzu kommt die mögliche Beeinflussung
des chemischen Milieus, woraus sich Verän-
derungen der Transporteigenschaften von Ra-
dionukliden ergeben können, auf die hier aber
nicht eingegangen wird (s. dazu [16]).

Im Wesentlichen entstehen Gase durch
Korrosion von Metallbehältern bzw. metalli-
schen und metallhaltigen Abfällen, durch Ra-
diolyse und durch den bakteriellen Abbau or-
ganischer Substanz in Abfällen. Andere Pro-
zesse sind demgegenüber von nachgeordneter
Bedeutung. Der Aufbau erhöhter Gasdrücke
in einem Endlager und die möglichen Konse-
quenzen werden außer von der Durchlässig-
keit des Wirtsgesteins von Ausmaß und Ge-
schwindigkeit der Gasbildungsprozesse be-
stimmt.

Voraussetzung für Gasbildung ist das
Vorhandensein von Wasser. Der Wasserge-
halt mancher schwach- und mittelradioakti-
ver Abfälle reicht rein rechnerisch aus, um
ihre organischen Bestandteile unter Gasbil-
dung vollständig bakteriell zu zersetzen (zu-
mal dabei Wasser entstehen kann). Reicht
das in den Abfällen vorhandene Wasser
dazu nicht aus, hängen Ausmaß und Ge-
schwindigkeit der Gasentwicklung davon
ab, ob Wasser aus Versatzmaterial und/oder
Wirtsgestein in ausreichender Menge an die
Abfälle gelangen kann.

Sind negative Konsequenzen der Gasbil-
dung bei gezielten Sicherheitsbetrachtungen
für ein bestimmtes Endlager nicht auszu-
schließen, müssen Gegenmaßnahmen ergrif-
fen werden. Sie müssen auf die Reduzierung
des Gasbildungspotentials der Abfälle
und/oder die Bereitstellung ausreichend gro-
ßer künstlicher oder – bei entsprechenden
Standortverhältnissen – natürlicher Gasspei-
cherräume zur Vermeidung hoher Gasdrücke
gerichtet sein. Wünschenswert sind solche
Speicherräume allerdings nicht, da sie grund-
sätzlich eine nur schwierig bewertbare Redu-
zierung der geologischen Barriere bedeuten
und/oder der Nachweis ihrer dauerhaften
Wirksamkeit oder sogar der Langzeitsicher-
heit des Endlagers möglicherweise schwierig
zu führen ist.

Aus der möglichen Beeinträchtigung der
Barrierefunktion gering durchlässiger Wirts-
gesteinskörper durch Gasdruckaufbau werden
verschiedentlich Vorteile des Mehr-Endla-
ger-Konzeptes gegenüber dem Ein-Endla-
ger-Konzept abgeleitet, weil der Problematik
kritischer Gasdrücke im Endlager durch Um-
setzung eines Mehr-Endlager-Konzeptes be-
gegnet werden könne. Das trifft nicht zu:

Die Endlagerung radioaktiver Abfälle
in tiefen geologischen Formationen soll den
Transport von Radionukliden mit dem

Grundwasser aus dem Endlager in die Bi-
osphäre verhindern oder doch nachhaltig be-
hindern. Eine wesentliche Voraussetzung da-
für ist die geringe Wasserdurchlässigkeit der-
jenigen geologischen Gesteinskörper, insbe-
sondere des Wirtsgesteinskörpers, die die
langzeitige Isolation der Abfälle gewährleis-
ten sollen. Zwischen dieser für Endlager
grundsätzlich geforderten guten hydrauli-
schen Barrierewirksamkeit der für die Schad-
stoffisolation verantwortlichen Gesteinskör-
per und der Vermeidung zu hoher Gasdrücke
besteht ein Zielkonflikt; denn im Sinne der
Gasproblematik günstige Gesteinskörper (mit
erhöhter Durchlässigkeit) weisen im Hinblick
auf die für die langzeitige Isolation der Abfälle
besonders wichtige hydraulische Barrierewir-
kung zwangsläufig ungünstige Merkmale auf.

Dieser Konflikt lässt sich allein durch
Umsetzung des Mehr-Endlager-Konzeptes
nicht lösen; denn die Abfälle müssen unab-
hängig von ihrem Gasbildungspotential zu-
verlässig von der Biosphäre isoliert werden.
Lösungsansätze zur Überwindung der Gas-
problematik, wie die Reduzierung des Gas-
bildungspotentials bzw. die Bereitstellung
von Gasspeicherräumen, haben für das Ein-
Endlager-Konzept und das Mehr-Endlager-
Konzept Gültigkeit.

Chemische Wechselwirkungen

Die Inhaltsstoffe verschiedener Arten ra-
dioaktiver Abfälle haben teilweise unter-
schiedliche chemische Eigenschaften und
können möglicherweise miteinander reagie-
ren, wenn sie in Kontakt geraten. Durch sol-
che Reaktionen kann es zu ungünstigen Ver-
änderungen der Transporteigenschaften von
Schadstoffen oder sogar zur Beeinträchtigung
der Funktion der (geo)technischen und geolo-
gischen Barrieren kommen. Durch Wärme-
einwirkung aus Wärme entwickelnden Abfäl-
len können solche Reaktionen noch verstärkt
werden.

Reaktionen zwischen Stoffen aus ver-
schiedenen Endlagerteilen setzen die Migrati-
on aus einem Endlagerteil in einen anderen
im Grundwasser voraus. Ausmaß und Ge-
schwindigkeit der Migration werden grund-
sätzlich durch dieselben Eigenschaften der
geologischen Barrieren bestimmt, die auch
für ihre Barrierewirksamkeit maßgeblich sind.
Zur Vermeidung unerwünschter Wechselwir-
kungen zwischen Stoffen aus verschiedenen
Endlagerteilen müssen daher die Gesteinskör-
per zwischen in diesem Sinne kritischen End-
lagerteilen auf Dauer mindestens dieselben
günstigen Barriereeigenschaften aufweisen,
die vom AkEnd zur Verhinderung des Radio-
nuklidtransports aus dem Endlagersystem in
dessen Umgebung gefordert werden [10].

Für die räumliche Anordnung von End-
lagerteilen mit bestimmten Abfallarten und
die Dimensionierung der Abstände zwischen
ihnen sind vor allem die barrierewirksamen
Eigenschaften der beteiligten Gesteinskörper,
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ihre Form und Ausdehnung von Bedeutung.
Auch mögliche Einflüsse der Wärmeentwick-
lung und möglicherweise der Gasbildung in
einzelnen Abfallarten sind zu beachten. Diese
allgemeinen Vorgaben sind spätestens im
Zuge der standortbezogenen Endlagerpla-
nung zu konkretisieren und umzusetzen.

In übertragenem Sinne gelten die ge-
nannten Anforderungen auch für die zwi-
schen den zu trennenden Endlagerbereichen
befindlichen (geo)technischen Barrieren bzw.
für geotechnische Bauwerke zur Wiederher-
stellung der Barrierefunktion des durch den
Endlagerbergbau beeinflussten Gebirges.
Hierzu gehören z. B. Dammbauwerke in
Strecken und Schachtverschlüsse. Soweit für
solche Bauwerke der Beleg der dauerhaft zu-
verlässigen Barrierewirkung nicht erbracht
werden kann, müssen Einlagerungsbereiche
mit „reaktiven“ Abfällen gezielt so angeord-
net werden, dass sich zwischen ihnen
ausschließlich ungestörte Gebirgsbereiche mit
den erforderlichen Eigenschaften und mindes-
tens der erforderlichen Ausdehnung befinden.

Die zuverlässige hydraulische Trennung
verschiedener Abfallarten durch Einhaltung
von Sicherheitsabständen setzt günstige hyd-
raulische Barriereeigenschaften der beteilig-
ten Gesteinskörper voraus und führt je nach
betrachtetem Gesteinstyp der geologischen
Barriere zu unterschiedlichem Flächen- bzw.
Volumenbedarf für das Endlagersystem. Es
gibt derzeit keine Hinweise, dass Gesteins-
körper mit den gesuchten hydraulischen Ei-
genschaften und mit den benötigten Flächen
bzw. Volumina in Deutschland nicht vorhan-
den sind. Im Übrigen ist in den Entsorgungs-
programmen einiger Länder durchaus die
Endlagerung verschiedener Abfallarten an ei-
nem Standort vorgesehen. Zum Beispiel soll
am Standort Olkiluoto in Finnland, an dem
bereits ein Endlager für Betriebsabfälle des
örtlichen Kernkraftwerkes betrieben wird,
das finnische Endlager für bestrahlte Brenn-
elemente errichtet werden.

VI Entsorgungskonzeptionelle

Aspekte

Endlagerung versus

Zwischenlagerung?

Als Grund für die Notwendigkeit der
Aufteilung der radioaktiven Abfälle auf
mehrere Endlager wird unter Verweis auf
das geplante Endlager Konrad die zeitlich
unterschiedliche Verfügbarkeit von Endla-
gern für verschiedene Abfallarten genannt.
Insbesondere für gering Wärme entwickelnde
Abfälle sei durch rasche Endlagerung eine
Verkürzung der übertägigen Zwischenlager-
zeit und damit ein Sicherheitsgewinn zu er-
reichen. Tatsächlich ist die Zwischenlagerung
bezüglich Strahlenbelastungen im Normalbe-
trieb und bei Störfällen sowie möglichen Ter-
rorangriffen mit höheren Risiken verbunden

als eine über den gleichen Zeitraum betrach-
tete Lagerung in einem verschlossenen End-
lager (für ein nicht verschlossenes Endlager
gilt dies allerdings nur eingeschränkt). Aus
diesem unstrittigen Sachverhalt darf aber kei-
nesfalls unmittelbar auf radiologische Vortei-
le rascher Endlagerung radioaktiver Abfälle
geschlossen werden.

Die Abfälle mit dem höchsten Gefah-
renpotential – bestrahlte Brennelemente und
hochaktive Abfälle – müssen unabhängig
vom Endlagerkonzept über längere Zeiträu-
me übertägig zwischengelagert werden.
Auch für einen Teil der gering Wärme ent-
wickelnden Abfälle trifft dies (u. a. aus lo-
gistischen Gründen) zu. Das Argument der
Risikominimierung durch umgehende End-
lagerung ist also nur bedingt zutreffend, und
zwar überwiegend für Abfälle mit relativ ge-
ringem Gefährdungspotential. Es muss zu-
dem gegen die Notwendigkeit einer sorgfäl-
tigen Standortauswahl und eines sorgfälti-
gen Eignungsnachweises nach dem aktuel-
len Stand von Wissenschaft und Technik ab-
gewogen werden. Die negativen Erfahrun-
gen mit dem Weiterbetrieb des ERAM nach
Beitritt der DDR zur Bundesrepublik sind
mahnendes Beispiel dafür, dass allein die
Verfügbarkeit eines Endlagers nicht zur Re-
duzierung der Anforderungen an Standort-
auswahl und Eignungsnachweis führen darf.

Abfallmenge und Endlagerkapazität

Wegen der vereinbarten Beendigung
der Atomenergienutzung zur Elektrizitäts-
erzeugung sind die Mengen derjenigen An-
fälle, die den mit Abstand größten Anteil
am Gesamtaufkommen für die Endlagerung
haben, begrenzt. Derzeit wird von insge-
samt ca. 304 000 m3 endzulagernder radio-
aktiver Abfälle ausgegangen [18].

In der Vergangenheit lagen den Planun-
gen für die Projekte Gorleben und Konrad
Mengen von 1 Mill. m3 radioaktiver Abfälle
aller Art bzw. 650 000 m3 gering Wärme
entwickelnder Abfälle zugrunde. Diese Ka-
pazitäten wurden in den Planungen der Bun-
desregierung Mitte der 1990er Jahre für
Gorleben auf 500 000 m3 verringert und für
Konrad durch den Planfeststellungsbe-
schluss auf 303 000 m3 beschränkt. Trotz
dieser verringerten Endlagerkapazitäten deu-
tet sich bei Weiterverfolgung des bisherigen
Endlagerkonzeptes eine deutliche Überkapa-
zität an. Aus diesem Grund drängt sich das
Ein-Endlager-Konzept geradezu auf. Es gibt
derzeit keine Hinweise darauf, dass die zu
entsorgenden Abfallmengen in der Bundes-
republik Deutschland nicht in nur einem
Endlager entsorgt werden könnten.

Anfall der Abfälle und Zeitpunkt der

Endlagerung

Die für die direkte Endlagerung vorge-
sehenen bestrahlten Brennelemente machen

den mit Abstand größten Anteil am Gesamt-
aufkommen der ca. 24 000 m³ Wärme entwi-
ckelnder Abfälle aus [18]. Zurzeit werden
weniger als 25 % dieser Brennelemente in
unkonditioniertem Zustand zwischengelagert.
Von der zweiten stark Wärme entwickelnden
Abfallart, den HAW-Glaskokillen, wird ge-
genwärtig knapp die Hälfte in Deutschland
zwischengelagert. Sie stellen aber nur einen
geringen Volumenanteil am Gesamtaufkom-
men der Wärme entwickelnden Abfälle. Beide
Abfallarten fallen nach 2030 nicht mehr an.

Die gegenwärtigen Endlagerungs-
bzw. Einlagerungskonzepte gehen von ei-
nem bestimmten (wirtsgesteinsabhängigen)
Temperaturniveau am Übergang zwischen
Wärme entwickelnden Abfällen und Ge-
stein aus. Für das Wirtsgestein Salz wird es
allgemein als sinnvoll angesehen, diese Ab-
fälle über einen Zeitraum von 30–40 Jahren
oberirdisch zwischenzulagern. Bei anderen
Wirtsgesteinen ist dieser Zeitraum länger.
Die übrigen Arten Wärme entwickelnder
Abfälle stünden eher zur Endlagerung zur
Verfügung, machen aber nur knapp ein
Fünftel des Gesamtaufkommens der Wär-
me entwickelnden Abfälle aus. Für einen
sinnvollen Endlagerbetrieb stehen daher
erst nach dem Jahr 2030 genügend Wärme
entwickelnde Abfälle zur Verfügung.

Für gering Wärme entwickelnde Ab-
fälle gibt es keine aus technischen oder na-
turwissenschaftlichen Sachverhalten ableit-
bare Vorgaben für den Zeitpunkt ihrer End-
lagerung. Gegenwärtig liegt etwa ein Drit-
tel der prognostizierten Gesamtmenge die-
ser Abfälle von 280 000 m3 vor [18]. Die
Gesamtmenge und der zeitliche Verlauf des
Anfalls werden wesentlich durch die Abfälle
aus der Stilllegung von Atomanlagen be-
stimmt, die mehr als 50 % der gering Wär-
me entwickelnden Abfälle ausmachen. Aus
den vorgesehenen Restlaufzeiten der Kern-
kraftwerke ergibt sich, dass mehr als die
Hälfte dieser Abfälle erst nach 2015 und bis
ca. 2040 anfallen wird. Die Einlagerung der
Abfälle ins Endlager sollte kontinuierlich und
zügig erfolgen. Es ist sicherheitstechnisch
und kostenmäßig von Vorteil, die Betriebs-
zeit des Endlagers kurz zu halten. Ein zu frü-
her Einlagerungsbeginn für gering Wärme
entwickelnde Abfälle könnte wegen verzö-
gertem Abfallanfall nach einer gewissen
Endlagerbetriebszeit zu einer ineffizienten
Drosselung des Einlagerungsbetriebes führen.

Die Einlagerung aller Arten radioakti-
ver Abfälle, die bis 2050 anfallen, kann bei
gegenwärtiger Einlagerungstechnik im Voll-
betrieb eines Endlagers in weniger als 25
Jahren erfolgen [19]. Die für die Endlagerung
erforderliche integrale Endlager-Betriebsdau-
er und die Offenhaltungszeit von Hohlräu-
men kann daher bei nur einem Endlager zeit-
lich stärker begrenzt werden. Deshalb stellt
das Ein-Endlager-Konzept unter Berücksich-
tigung der zeitlichen Verfügbarkeit des End-
lagers und von endlagerfähigen Abfällen
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die passende Lösung dar. Damit sind auch
positive Auswirkungen auf die durch die
Endlagerung der Abfallgebinde verursach-
ten Strahlenbelastungen, Störfallrisiken und
Betriebskosten verbunden.

Konditionierung der Abfälle

Bei Umsetzung des Ein-Endlager-Kon-
zeptes sind gegenüber dem Status quo, ab-
gesehen von der nach Stand von Wissen-
schaft und Technik ohnehin erforderlichen
Weiterentwicklung, keine neuen Konditio-
nierungskonzepte erforderlich. Sowohl bei
einem Ein-Endlager-Konzept als auch zur
Erfüllung der atomgesetzlich vorgeschriebe-
nen Vorsorge bei Weiterverfolgung des al-
ten Konzeptes ist zur Vermeidung eventuell
erforderlicher Umkonditionierung ein zwei-
stufiges Vorgehen sinnvoll:

1. Erzeugung eines in Bezug auf radioak-
tive Freisetzungen durch Normalbetrieb und
Störfall möglichst inerten Zwischenprodukts
in korrosionsbeständiger Verpackung unter
Berücksichtigung der vom Bundesamt für
Strahlenschutz vorgeschlagenen standortun-
abhängigen Endlagerungsbedingungen [20].
Für einen Teil der Abfälle wird dies bereits
das endgültige Abfallgebinde sein.
2. Nach Festlegung des Endlagerstandor-
tes und der endgültigen Endlagerungsbedin-
gungen bzw. spätestens vor der Ablieferung
an das Endlager – soweit erforderlich – die
endgültige Verpackung des radioaktiven
Abfalls.

Dieses Vorgehen ist unabhängig vom
Endlagerkonzept geboten, da der bestehende
Planfeststellungsbeschluss für das geplante
Endlager Konrad derzeit keine Bestandssi-
cherheit besitzt. Entsprechenden Ausgang
der laufenden Gerichtsverfahren vorausge-
setzt, könnte das Endlager nach den gegen-
wärtigen zeitlichen Vorstellungen ohnehin
erst 2013 in Betrieb gehen. Bereits konditio-
nierte Abfallgebinde müssen aus diesem
Grund – ebenfalls unabhängig vom Endla-
gerkonzept – auf ihren sicherheitstechni-
schen Zustand geprüft werden, da sie zum
Teil nur für eine relativ kurze Zwischenla-
gerzeit ausgelegt worden sind.

Beim Ein-Endlager-Konzept entstünde
im Vergleich zu einem Mehr-Endlager-Kon-
zept mit dem geplanten Endlager Konrad le-
diglich dann zusätzlicher Konditionierungs-
bedarf, wenn Konrad tatsächlich in etwa
acht Jahren in Betrieb gehen würde. Der zu-
sätzliche Bedarf bestünde in Korrosions-
schutzmaßnahmen für einen Teil der Abfäl-
le, die nach 2013 konditioniert werden, und
in der möglicherweise erforderlichen Neu-
verpackung eines Teils der bereits heute
„konradgängig“ konditioniert vorliegenden
Abfallgebinde. Da dieser zusätzliche Auf-
wand relativ beschränkt ist, lässt sich daraus
kein ernsthaftes Argument gegen das
Ein-Endlager-Konzept ableiten. Spätere In-
betriebnahme von Konrad hätte auch beim

Mehr-Endlager-Konzept zusätzliche Kondi-
tionierungsmaßnahmen zur Folge.

Zwischenlagerkapazitäten

Nach den Vorstellungen der Bundesre-
gierung soll das Endlager im Rahmen des
Ein-Endlager-Konzeptes etwa im Jahr 2030
betriebsbereit sein. Bis dahin müssen die Ab-
fälle zwischengelagert werden. Für alle Arten
radioaktiver Abfälle existieren Zwischenla-
gerkonzepte, die seit vielen Jahren praktisch
umgesetzt sind (siehe auch [21] und [22]).
Diese Konzepte erlauben vor allem bei neu
zu errichtenden Zwischenlagern die Erfül-
lung zusätzlicher Sicherheitsanforderungen,
beispielsweise gegenüber terroristischen An-
schlägen. Entsprechende Möglichkeiten wer-
den allerdings bisher nicht ausgeschöpft.

Die Zwischenlagerung bestrahlter
Brennelemente erfordert unabhängig vom
Endlagerkonzept den Zubau von Lagerkapa-
zitäten. Dieser Zubau wird gegenwärtig an
den Standorten der Kernkraftwerke durchge-
führt. Für alle anderen Wärme entwickeln-
den Abfälle sind die bereits vorhandenen
Kapazitäten ausreichend [23].

Im Hinblick auf das anfallende Gesamt-
volumen gering Wärme entwickelnder Ab-
fälle ist theoretisch auch für diese Abfälle
bereits heute ausreichend Zwischenlagerka-
pazität in der Bundesrepublik Deutschland
vorhanden. Allerdings ist es (u. a. zur Ver-
meidung einer Vielzahl von Transporten
und der damit verbundenen Risiken und
Umweltbeeinträchtigungen) sinnvoller, an
Standorten, an denen große Mengen radio-
aktiver Abfälle anfallen werden, neue bzw.
zusätzliche Zwischenlagerkapazitäten zu
schaffen. Dies betrifft vor allem stillzule-
gende Atomanlagen. An den Standorten be-
reits in Stilllegung befindlicher Reaktoren
(Würgassen, Rheinsberg, Lubmin, Mül-
heim-Kärlich, Stade) sind für alle radioakti-
ven Abfälle ausreichend Zwischenlagerka-
pazitäten vorhanden bzw. beantragt. Für die
zukünftig stillzulegenden Reaktoren ist zu-
dem unabhängig vom Zeitpunkt der Mög-
lichkeit zur Endlagerung die Schaffung von
Zwischenlagerkapazitäten erforderlich:
– Die annähernd gleichzeitige Stilllegung
mit anschließendem Abriss von Kernkraft-
werken führt zum gleichzeitigen Anfall gro-
ßer Abfallmengen. Daraus können sich Eng-
pässe bei der Abfallbehandlung, beim Trans-
port zum Endlager und bei der Einlagerung
ergeben.
– Angesichts der nicht gesicherten Inbetrieb-
nahme des geplanten Endlagers Konrad
(Ausgang des Gerichtsverfahrens) muss heute
Vorsorge für den Fall getroffen werden, dass
es nicht bzw. nicht zeitgerecht verfügbar ist.

Bei der Umsetzung eines Ein-Endla-
ger-Konzeptes müssten die an den Standor-
ten erforderlichen Zwischenlagerkapazitä-
ten allerdings größer sein als mit Konrad.
Die Planung der Kapazität dieser Zwi-

schenlager darf sich jedoch aus Gründen
der Entsorgungssicherheit nicht nur an ei-
ner kurzfristigen Pufferfunktion orientie-
ren, sondern muss die Aufnahme von Ab-
fällen über mehrere Jahre gewährleisten.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass bei
Umsetzung des Ein-Endlager-Konzeptes in
begrenztem Rahmen zusätzliche Zwischenla-
gerkapazität für gering Wärme entwickelnde
Abfälle an bestimmten Standorten erforder-
lich werden. Diese Erhöhung der Zwischen-
lagerkapazitäten stellt jedoch keinen Grund
dar, das Ein-Endlager-Konzept zu verwerfen.

Konzeptbedingte Strahlenbelastungen

Nach § 6 Strahlenschutzverordnung
sind unnötige Strahlenbelastungen durch
den Umgang mit radioaktiven Stoffen zu
vermeiden und unvermeidliche Strahlenbe-
lastungen so gering wie möglich zu halten.
Dies gilt sinngemäß auch für die Endlage-
rung radioaktiver Abfälle.

In der aktuellen Diskussion über Endla-
gerkonzepte werden allerdings nicht die mit
der Umsetzung des Ein-Endlager-Konzeptes
bzw. des Mehr-Endlager-Konzeptes verbun-
denen Strahlenbelastungen verglichen, son-
dern die aus dem Ein-Endlager-Konzept bzw.
der Inbetriebnahme des geplanten Endlagers
Konrad resultierenden Strahlenbelastungen.
Dabei wird unterstellt, dass bei Umsetzung
des Ein-Endlager-Konzeptes zusätzliche
Strahlenbelastungen durch Konditionierung
und Zwischenlagerung gering Wärme entwi-
ckelnder Abfälle entstehen werden.

Wegen der zweistufigen Konditionie-
rung – zuerst für die Zwischenlagerung, spä-
ter die endgültige Verpackung für die Endla-
gerung (s. o.: Konditionierung der Abfälle)
– und der für einen Teil der Abfälle länger
dauernden übertägigen Zwischenlagerung
treten tatsächlich zusätzliche Strahlenbelas-
tungen auf. Allerdings werden diese Belas-
tungen zu einem nicht geringen Teil auch
unabhängig vom Ein-Endlager-Konzept auf-
treten, da entsprechende Konditionierungs-
maßnahmen auch bis zu einer Inbetriebnah-
me des geplanten Endlagers Konrad erfor-
derlich sein werden. Darüber hinaus sind
auch die Folgen seiner möglichen Nichtin-
betriebnahme zu berücksichtigen. Es wäre
dann eine Umkonditionierung der „konrad-
gängigen“ Abfälle erforderlich, die höhere
Strahlenbelastungen verursachen könnte.

Die Strahlenbelastungen von Bevölke-
rung und Endlagerpersonal werden nicht
nur durch Strahlung und Radionuklidfreiset-
zungen aus den Abfallgebinden verursacht,
sondern auch durch den gesteins- und stand-
ortabhängigen natürlichen Radionuklid-
gehalt der geologischen Formation eines
Endlagers; denn solange ein Endlager offen
gehalten wird, werden natürliche Radionu-
klide freigesetzt. Beispielsweise würden
durch den Betrieb des ehemaligen Eisen-
erzbergwerks Konrad in seiner Umgebung
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Strahlenbelastungen in der Größenordnung
der Grenzwerte der Strahlenschutzverord-
nung verursacht. Diese erhebliche Strahlen-
belastung ist gegen die bei Konditionierung
und Zwischenlagerung zusätzlich auftreten-
de geringere Strahlenbelastung abzuwägen.
Im Übrigen würde die „natürliche“ Strah-
lenbelastung von Bevölkerung und Endla-
gerpersonal durch das Ein-Endlager-Kon-
zept auf nur einen Standort beschränkt.

Bei Genehmigung und Betrieb kern-
technischer Anlagen in der Bundesrepublik
Deutschland bekommt die „Optimierung“ in
Richtung auf Ausschöpfung von Genehmi-
gungswerten bzw. Abbau von Konservativi-
täten zunehmend Gewicht. Die für Abfallge-
binde zulässigen Aktivitätsinventare wurden
bei den bisherigen Endlagerungsbedingun-
gen durch Rückrechnung aus den nach
Strahlenschutzverordnung zulässigen Grenz-
bzw. Planungswerten unter Berücksichti-
gung der örtlichen Freisetzungs- und Aus-
breitungsbedingungen für Radionuklide ab-
geleitet. Im Rahmen von Forschungspro-
grammen werden heute Konditionierungs-
maßnahmen entwickelt, die eine weitgehen-
de Ausschöpfung der zulässigen Aktivitäts-
inventare der Abfallgebinde erlauben sollen.
Für die Zukunft ist daher, unabhängig von
der Abfallart und unter Einhaltung der Vor-
schriften, für jedes Endlager von der weitge-
henden Ausschöpfung der Grenz- bzw. Pla-
nungswerte für die Strahlenbelastung von
Mitgliedern der Bevölkerung auszugehen.
Beim Ein-Endlager-Konzept sind die durch
weitgehende Ausschöpfung von Grenzwer-
ten bzw. Planungswerten verursachten
Strahlenbelastungen, auf die anwohnende
Bevölkerung an einem Standort beschränkt.

Konzeptbedingte Kosten

Ein in der Diskussion um das Ein-End-
lager-Konzept oft im Vordergrund stehendes
Argument sind die Kosten. Es liegt auf der
Hand, dass dies in besonderem Maße mit
spezifischen Interessen einzelner Akteure
oder Akteursgruppen bei der Endlagerung
radioaktiver Abfälle verbunden ist. Ange-
sichts der gesellschaftlichen Bedeutung, die
der Endlagerung radioaktiver Abfälle aus
der Atomenergienutzung in der Bundesre-
publik Deutschland zukommt, ist dieses Ar-
gument für sich allein nicht entscheidungs-
relevant. Bei der Wahl des Endlagerkonzep-
tes müssen vielmehr in erster Linie Sicher-
heitsaspekte und dann entsorgungskonzep-
tionelle Aspekte zugrunde gelegt werden.
Davon abgesehen sind die Kosten für das
eine oder andere Konzept weder einfach zu
ermitteln, noch simpel zu vergleichen. Es
existieren – nicht zuletzt methodische –
Schwierigkeiten bei der Ermittlung und Be-
wertung der Kosten von Endlagersystemen
[24]. Die Kosten können daher nur ein nach-
geordnetes Abwägungskriterium sein.

VII Fazit

Im Rahmen des in der Bundesrepublik
bestehenden sicherheitstechnischen Kon-
senses, alle radioaktiven Abfälle in tiefen
geologischen Formationen endzulagern, ist
das Ein-Endlager-Konzept – gekoppelt mit
einem zielgerichteten und transparenten
Auswahlverfahren für den Endlagerstandort
– die natürliche Konsequenz der Umset-
zung wichtiger ethischer Prinzipien der
Endlagerung radioaktiver Abfälle. Hierzu
gehören insbesondere das Primat der Si-
cherheit, die Forderung nach einer gerech-
ten Entsorgungslösung und die Notwendig-
keit zur Suche nach dem entsprechend der
Regeln des zugrunde liegenden Auswahl-
verfahrens – „bestmöglichen“ Endlager-
standort.

Eine in diesem Sinne umfassende ver-
gleichende Auseinandersetzung mit den
Vor- und Nachteilen des Ein-Endla-
ger-Konzeptes und des Mehr-Endla-
ger-Konzeptes steht noch aus. Die Diskus-
sion einiger wichtiger sicherheitsbezogener
und entsorgungskonzeptioneller Einzel-
aspekte belegt allerdings die Vorteile des
Ein-Endlager-Konzeptes bzw. liefert keine
belastbaren Argumente dagegen. Bestehen-
de sicherheitstechnische Probleme, die mit
der Wärmeentwicklung und Gasentwick-
lung aus Abfällen oder chemischen Wech-
selwirkungen zwischen verschiedenen Ab-
fällen verbunden sein können, sind konzept-
unabhängig bzw. durch geeignete Maßnah-
men zu bewältigen. Entsorgungskonzeptio-
nell überwiegen die Vorteile des Ein-End-
lager-Konzeptes.
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